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SATZUNG 

der 

SÜSS MicroTec SE 

 

Aktuelle Fassung der Satzung, Stand: Juni 

2023: 

 

Fassung der Satzung unter Berücksichtigung 

der Satzungsänderungen, die der am 11. Juni 

2024 stattfindenden ordentlichen  

Hauptversammlung zur Beschlussfassung 

vorgeschlagen werden (in Rot kenntlich 

gemacht) 

§ 1 

Firma, Sitz 

 

§ 1 

Firma, Sitz 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma „SÜSS 

MicroTec SE". 

 (1) Die Gesellschaft führt die Firma „SUSS 

MicroTec SE". 

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Garching.  (2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Garching. 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind Ent-

wicklung, Herstellung und Vertrieb von Pro-

zesslösungen und Maschinen, Maschinen-

bauteilen und Geräten aller Art, insbeson-

dere von Labor- und Produktionssystemen 

für die Mikroelektronik und die Mikrosystem-

technik, sowie das Erbringen von Service-

leistungen. 

 (1) Gegenstand des Unternehmens sind 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von 

Prozesslösungen und Maschinen, 

Maschinenbauteilen und Geräten aller Art, 

insbesondere von Labor- und 

Produktionssystemen für die 

Mikroelektronik und die 

Mikrosystemtechnik, sowie das Erbringen 

von Serviceleistungen. 

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen 

und Geschäften berechtigt, die zur Errei-

chung und Verwirklichung des Gegenstan-

des gemäß Abs. (1) notwendig und nützlich 

 (2) Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen 

und Geschäften berechtigt, die zur 

Erreichung und Verwirklichung des 

Gegenstandes gemäß Abs. (1) notwendig 
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erscheinen. Sie kann hierzu insbesondere 

Niederlassungen im In- und Ausland errich-

ten sowie Unternehmen gleicher oder ver-

wandter Art gründen, erwerben oder sich an 

ihnen beteiligen, Teile ihres Geschäftsbe-

triebs auf Beteiligungsunternehmen ein-

schließlich Gemeinschaftsunternehmen mit 

Dritten ausgliedern, Beteiligungen an Unter-

nehmen veräußern, Unternehmensverträge 

abschließen oder sich auf die Verwaltung 

von Beteiligungen beschränken. 

und nützlich erscheinen. Sie kann hierzu 

insbesondere Niederlassungen im In- und 

Ausland errichten sowie Unternehmen 

gleicher oder verwandter Art gründen, 

erwerben oder sich an ihnen beteiligen, 

Teile ihres Geschäftsbetriebs auf 

Beteiligungsunternehmen einschließlich 

Gemeinschaftsunternehmen mit Dritten 

ausgliedern, Beteiligungen an 

Unternehmen veräußern, 

Unternehmensverträge abschließen oder 

sich auf die Verwaltung von Beteiligungen 

beschränken. 

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

 

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationen 

(1) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfol-

gen im Bundesanzeiger, sofern nicht ge-

setzlich die Bekanntmachung in einem an-

deren Publikationsorgan vorgeschrieben ist. 

 (1) Bekanntmachungen der Gesellschaft 

erfolgen im Bundesanzeiger, sofern nicht 

gesetzlich die Bekanntmachung in einem 

anderen Publikationsorgan vorgeschrieben 

ist. 

(2) Informationen an die Aktionäre der Gesell-

schaft und sonstige Inhaber von Wertpapie-

ren, die von der Gesellschaft ausgegeben 

wurden und zum Handel an einem organi-

sierten Markt im Sinne von § 2 Abs. 5 

WpHG zugelassen sind, können auch mit-

tels elektronischer Medien, insbesondere 

per E-Mail, übermittelt werden. 

 (2) Informationen an die Aktionäre der 

Gesellschaft und sonstige Inhaber von 

Wertpapieren, die von der Gesellschaft 

ausgegeben wurden und zum Handel an 

einem organisierten Markt im Sinne von § 2 

Abs. 5 WpHG zugelassen sind, können 

auch mittels elektronischer Medien, 

insbesondere per E-Mail, übermittelt 

werden. 

§ 4 

Grundkapital 

 

§ 4 

Grundkapital 

(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro neun-

zehn Millionen einhundertfünfzehntausend-

fünfhundertachtunddreißig). 

 (1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 

EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro 

neunzehn Millionen 

einhundertfünfzehntausendfünfhundertacht

unddreißig). 
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(2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist einge-

teilt in 19.115.538 Aktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien). 

 (2) Das Grundkapital der Gesellschaft ist 

eingeteilt in 19.115.538 Aktien ohne 

Nennbetrag (Stückaktien). 

(3) Das Grundkapital wurde in Höhe von 

EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro neun-

zehn Millionen einhundertfünfzehntausend-

fünfhundertachtunddreißig) durch Umwand-

lung der im Handelsregister des Amtsge-

richts München unter HRB 121347 eingetra-

genen SÜSS MicroTec AG mit dem Sitz in 

Garching in eine Europäische Gesellschaft 

(Societas Europaea, SE) erbracht. 

 (3) Das Grundkapital wurde in Höhe von 

EUR 19.115.538,00 (in Worten: Euro 

neunzehn Millionen 

einhundertfünfzehntausendfünfhundertacht

unddreißig) durch Umwandlung der im 

Handelsregister des Amtsgerichts München 

unter HRB 121347 eingetragenen SÜSS 

MicroTec AG mit dem Sitz in Garching in 

eine Europäische Gesellschaft (Societas 

Europaea, SE) erbracht. 

(4) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Mai 

2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder 

mehrfach um bis zu  

 (4) Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 30. Mai 

2028 das Grundkapital der Gesellschaft mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder 

mehrfach um bis zu  

insgesamt EUR 2.500.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den 

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 

oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

 insgesamt EUR 2.500.000,00 durch Aus-

gabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den 

Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- 

oder Sacheinlagen zu erhöhen. 

Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht 

einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

 Den Aktionären ist dabei ein Bezugsrecht 

einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem oder mehreren durch den 

Vorstand bestimmten Kreditinstituten mit 

der Verpflichtung übernommen werden, sie 

den Aktionären anzubieten (mittelbares Be-

zugsrecht). Der Vorstand ist jedoch ermäch-

tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 

a) um Spitzenbeträge auszugleichen;  a) um Spitzenbeträge auszugleichen; 

b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen die Gewährung 

der Aktien zum Zwecke des Erwerbs 

von Unternehmen, Unternehmenstei-

len oder Beteiligungen an Unterneh-

men (einschließlich der Erhöhung be-

stehender Beteiligungen) oder zum 

Zwecke des Erwerbs von Forderun-

gen gegen die Gesellschaft erfolgt; 

 b) wenn im Fall einer Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen die Gewährung 

der Aktien zum Zwecke des Erwerbs 

von Unternehmen, 

Unternehmensteilen oder 

Beteiligungen an Unternehmen 

(einschließlich der Erhöhung 

bestehender Beteiligungen) oder 

zum Zwecke des Erwerbs von 
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Forderungen gegen die Gesellschaft 

erfolgt; 

c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen 10 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der Ausgabebe-

trag der neuen Aktien den Börsen-

preis nicht wesentlich unterschreitet 

(§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG); beim Ge-

brauchmachen dieser Ermächtigung 

unter Bezugsrechtsausschluss nach 

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Aus-

schluss des Bezugsrechts auf Grund 

anderer Ermächtigungen nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG zu berücksichti-

gen. 

 c) wenn eine Kapitalerhöhung gegen 

Bareinlagen 10 % des Grundkapitals 

nicht übersteigt und der 

Ausgabebetrag der neuen Aktien den 

Börsenpreis nicht wesentlich 

unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG); beim Gebrauchmachen dieser 

Ermächtigung unter 

Bezugsrechtsausschluss nach § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG ist der Ausschluss 

des Bezugsrechts auf Grund anderer 

Ermächtigungen nach § 186 Abs. 3 

Satz 4 AktG zu berücksichtigen. 

Auf die Summe der nach dieser Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen ausgegebenen Aktien darf rechne-

risch ein Anteil am Grundkapital von insge-

samt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung entfallen. Auf diese Grenze 

werden Aktien angerechnet, die (i) während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 

3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 

veräußert werden und die (ii) zur Bedienung 

von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungs- oder Optionspflichten ausgegeben 

werden bzw. ausgegeben werden können 

oder müssen, sofern die Schuldverschrei-

bungen nach dem Wirksamwerden dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre ausgegeben werden. 

 Auf die Summe der nach dieser Ermächti-

gung unter Ausschluss des Bezugsrechts 

der Aktionäre gegen Bar- und/oder Sach-

einlagen ausgegebenen Aktien darf rechne-

risch ein Anteil am Grundkapital von insge-

samt nicht mehr als 10 % des Grundkapitals 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser 

Ermächtigung entfallen. Auf diese Grenze 

werden Aktien angerechnet, die (i) während 

der Laufzeit dieser Ermächtigung unter Aus-

schluss des Bezugsrechts in direkter oder 

entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 

3 Satz 4 Aktiengesetz ausgegeben oder 

veräußert werden und die (ii) zur Bedienung 

von Schuldverschreibungen mit Wand-

lungs- oder Optionsrechten bzw. Wand-

lungs- oder Optionspflichten ausgegeben 

werden bzw. ausgegeben werden können 

oder müssen, sofern die Schuldverschrei-

bungen nach dem Wirksamwerden dieser 

Ermächtigung in entsprechender Anwen-

dung des § 186 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 

unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre ausgegeben werden. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 

 Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Kapi-

talerhöhung und ihrer Durchführung festzulegen. 



  5 / 25 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach jeder Aus-

übung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der 

Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

die Fassung der Satzung entsprechend anzupas-

sen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach jeder Aus-

übung des genehmigten Kapitals oder Ablauf der 

Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals 

die Fassung der Satzung entsprechend anzupas-

sen. 

§ 5 

Aktien 

 

§ 5 

Aktien 

(1) Die Stückaktien lauten auf den Namen (Na-

mensaktien). 

 (1) Die Stückaktien lauten auf den Namen 

(Namensaktien). 

(2) Aktionäre haben der Gesellschaft die zur 

Führung des Aktienregisters erforderlichen 

Daten zu übermitteln. 

 (2) Aktionäre haben der Gesellschaft die zur 

Führung des Aktienregisters erforderlichen 

Daten zu übermitteln. 

(3) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der Er-

höhungsbeschluss keine Bestimmung dar-

über, ob die neuen Aktien auf den Inhaber 

oder auf den Namen lauten sollen, so lauten 

sie auf den Namen. 

 (3) Trifft im Falle einer Kapitalerhöhung der 

Erhöhungsbeschluss keine Bestimmung 

darüber, ob die neuen Aktien auf den 

Inhaber oder auf den Namen lauten sollen, 

so lauten sie auf den Namen. 

(4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann 

die Gewinnbeteiligung neuer Aktien abwei-

chend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt wer-

den. 

 (4) Bei einer Erhöhung des Grundkapitals kann 

die Gewinnbeteiligung neuer Aktien 

abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt 

werden. 

§ 6 

Form der Aktienurkunden, Ausschluss der 

Verbriefung 

 

§ 6 

Form der Aktienurkunden, Ausschluss der 

Verbriefung 

(1) Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden 

sowie der Gewinnanteils- und Erneuerungs-

scheine setzt der Vorstand mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats fest. Das gleiche gilt für 

andere von der Gesellschaft ausgegebene 

Wertpapiere. 

 (1) Die Form und der Inhalt der Aktienurkunden 

sowie der Gewinnanteils- und 

Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats fest. Das 

gleiche gilt für andere von der Gesellschaft 

ausgegebene Wertpapiere. 

(2) Der Anspruch eines Aktionärs auf Verbrie-

fung seines Anteils sowie etwaiger Gewinn-

anteile ist ausgeschlossen, soweit dies ge-

setzlich zulässig und eine Verbriefung nicht 

 (2) Der Anspruch eines Aktionärs auf 

Verbriefung seines Anteils sowie etwaiger 

Gewinnanteile ist ausgeschlossen, soweit 

dies gesetzlich zulässig und eine 

Verbriefung nicht nach den Regeln 



  6 / 25 

nach den Regeln erforderlich ist, die an ei-

ner Börse gelten, an der die Aktien zugelas-

sen sind. 

erforderlich ist, die an einer Börse gelten, an 

der die Aktien zugelassen sind. 

§ 7 

Organe der Gesellschaft 

 

§ 7 

Organe der Gesellschaft 

Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht 

dem dualistischen System. Die Organe der Gesell-

schaft sind: 

 Die Leitungsstruktur der Gesellschaft entspricht 

dem dualistischen System. Die Organe der Gesell-

schaft sind: 

a) Der Vorstand (Leitungsorgan)  a) Der Vorstand (Leitungsorgan) 

b) Der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan)  b) Der Aufsichtsrat (Aufsichtsorgan) 

c) Die Hauptversammlung  c) Die Hauptversammlung 

§ 8 

Zusammensetzung des Vorstands 

 

§ 8 

Zusammensetzung des Vorstands 

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei 

Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands. Es kön-

nen stellvertretende Vorstandsmitglieder 

bestellt werden. 

 (1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei 

Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die 

Zahl der Mitglieder des Vorstands. Es 

können stellvertretende 

Vorstandsmitglieder bestellt werden. 

(2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom 

Aufsichtsrat für einen Zeitraum von höchs-

tens sechs Jahren bestellt. Wiederbestel-

lungen sind zulässig. 

 (2) Die Mitglieder des Vorstands werden vom 

Aufsichtsrat für einen Zeitraum von 

höchstens sechs Jahren bestellt. 

Wiederbestellungen sind zulässig. 

(3) (3) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied 

des Vorstands zum Vorsitzenden bzw. 

Sprecher des Vorstands und eines zum 

stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Spre-

cher des Vorstands ernennen. 

 (3) Der Aufsichtsrat kann ein Mitglied des 

Vorstands zum Vorsitzenden bzw. Sprecher 

des Vorstands und eines zum 

stellvertretenden Vorsitzenden bzw. 

Sprecher des Vorstands ernennen. 

§ 9 

Geschäftsordnung und Beschlussfassung 

des Vorstands 

 

§ 9 

Geschäftsordnung und Beschlussfassung 

des Vorstands 

(1) Beschlüsse des Vorstands werden in Vor-

standssitzungen oder bei Gelegenheit 

 (1) Der Vorstand beschließt in der Regel in 

(Präsenz-)Sitzungen. Auf Antrag eines 

Vorstandsmitglieds können Sitzungen auch 
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sonstiger Zusammenkünfte aller Vor-

standsmitglieder gefasst. 

in Form einer Telefonkonferenz oder 

mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere 

Videokonferenz) abgehalten und einzelne 

Vorstandsmitglieder telefonisch oder 

mittels sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere 

Videoübertragung) zugeschaltet werden, 

wenn kein Mitglied des Vorstandes diesem 

Verfahren unverzüglich widerspricht; in 

diesen Fällen kann die Beschlussfassung 

im Wege der Telefonkonferenz oder mittels 

sonstiger elektronischer 

Kommunikationsmittel (insbesondere 

Videoübertragung) erfolgen. Ein Recht zum 

Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden 

angeordnete Form der Beschlussfassung 

besteht nicht. 

(2) Außerhalb von Sitzungen oder sonstigen 

Zusammenkünften aller Vorstandsmitglie-

der können Beschlüsse auch durch schrift-

liche, fernschriftliche, telegrafische oder te-

lefonische Stimmabgabe oder mittels Tele-

fax, Email oder anderer technischer Über-

mittlungsmöglichkeiten gefasst werden, 

wenn kein Vorstandsmitglied dieser Vorge-

hensweise widerspricht. Ein Widerspruch 

ist nur unverzüglich, nachdem dem Vor-

standsmitglied die Abstimmungsweise be-

kannt geworden ist, möglich. 

 (2) Beschlussfassungen können auch 

außerhalb von Sitzungen schriftlich, 

mündlich, fernmündlich, per Telefax, per E-

Mail oder mittels sonstiger gebräuchlicher 

Kommunikationsmittel oder in Kombination 

der vorgenannten Formen erfolgen, wenn 

ein Mitglied des Vorstands dies beantragt 

und kein anderes Vorstandsmitglied 

diesem Verfahren unverzüglich 

widerspricht; ein Recht zum Widerspruch 

gegen die vom Vorsitzenden angeordnete 

Form der Beschlussfassung besteht nicht. 

Sofern ein Mitglied des Vorstands nicht an 

einer solchen Beschlussfassung 

teilgenommen hat, soll es unverzüglich 

über die gefassten Beschlüsse informiert 

werden. 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn min-

destens zwei seiner Mitglieder, unter ihnen 

der Vorstandsvorsitzende, an der Be-

schlussfassung teilnehmen. 

 (3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn 

mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an 

der Beschlussfassung teilnimmt; in jedem 

Fall müssen aber mindestens zwei 

Mitglieder an der Beschlussfassung 

teilnehmen. Ein Vorstandsmitglied nimmt 

auch dann an der Beschlussfassung teil, 
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wenn es sich bei der Abstimmung der 

Stimme enthält. 

(4) Abwesende Mitglieder des Vorstands kön-

nen an der Beschlussfassung teilnehmen, 

indem sie durch ein anderes Vorstandsmit-

glied ihre schriftliche Stimmabgabe überrei-

chen lassen. 

  

(5) Ist ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden 

des Vorstands ernannt, so steht ihm ein 

Veto-Recht gegen Vorstandsbeschlüsse 

zu, sofern nicht der Aufsichtsrat dem be-

treffenden Geschäft oder der betreffenden 

Maßnahme zugestimmt hat. 

  

(6) Bei Abstimmungen im Vorstand entscheidet 

die einfache Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen. Stimmenthaltungen gelten als 

nicht abgegebene Stimmen. Besteht der 

Vorstand aus zwei Personen, ist bei Stim-

mengleichheit die Angelegenheit dem Auf-

sichtsrat zur Entscheidung vorzulegen. Die 

Stimme des Vorstandsvorsitzenden gibt in 

diesem Fall nicht den Ausschlag. Besteht 

der Vorstand aus mindestens drei Perso-

nen, gibt bei Stimmengleichheit die Stimme 

des Vorstandsvorsitzenden den Ausschlag. 

 (4) Die Beschlüsse des Vorstands werden, 

soweit nicht Gesetz oder Satzung etwas 

anderes bestimmen, mit der Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 

Stimmengleichheit gibt, sofern ein solcher 

ernannt ist, die Stimme des Vorsitzenden 

des Vorstands den Ausschlag. Falls kein 

Vorsitzender des Vorstands ernannt ist 

oder der Vorsitzende sich nicht an der 

Abstimmung beteiligt, gilt bei 

Stimmengleichheit ein Antrag als 

abgelehnt. 

(7) Über jede Sitzung und Beschlussfassung 

außerhalb von Sitzungen ist eine Nieder-

schrift anzufertigen, aus der sich Ort, Tag 

und Teilnehmer sowie der Inhalt der gefass-

ten Beschlüsse, gegebenenfalls auch die 

Tagesordnung, ergeben. Die Niederschrift 

ist von allen Mitgliedern des Vorstands zu 

unterzeichnen. 

  

(8) Der Vorstand kann sich mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats selbst einstimmig eine Ge-

schäftsordnung geben, soweit der Auf-

sichtsrat nicht seinerseits von seinem ent-

sprechenden Recht Gebrauch gemacht hat. 

 (5) Der Aufsichtsrat hat das Recht, eine 

Geschäftsordnung für den Vorstand zu 

erlassen. Falls der Aufsichtsrat keine 

Geschäftsordnung für den Vorstand 

erlässt, gibt sich der Vorstand selbst durch 

einstimmigen Beschluss aller 

Vorstandsmitglieder eine 
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Geschäftsordnung, die der Zustimmung 

des Aufsichtsrats bedarf. 

§ 10 

Vertretung der Gesellschaft 

 

§ 10 

Vertretung der Gesellschaft 

(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei 

Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich 

oder durch ein Mitglied des Vorstands in 

Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertre-

ten. 

 (1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei 

Mitglieder des Vorstands gemeinschaftlich 

oder durch ein Mitglied des Vorstands in 

Gemeinschaft mit einem Prokuristen 

vertreten. 

(2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder sämt-

lichen Mitgliedern des Vorstands Einzelver-

tretungsbefugnis erteilen und einzelne oder 

sämtliche Mitglieder des Vorstands von 

dem Verbot der Mehrvertretung (§ 181 2. Al-

ternative BGB) befreien, wobei § 112 AktG 

unberührt bleibt. 

 (2) Der Aufsichtsrat kann einzelnen oder 

sämtlichen Mitgliedern des Vorstands 

Einzelvertretungsbefugnis erteilen und 

einzelne oder sämtliche Mitglieder des 

Vorstands von dem Verbot der 

Mehrvertretung (§ 181 2. Alternative BGB) 

befreien, wobei § 112 AktG unberührt bleibt. 

§ 11 

Geschäftsführung 

 

§ 11 

Geschäftsführung 

(1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und 

führt deren Geschäfte nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung und der Geschäfts-

ordnung, Er ist gegenüber der Gesellschaft 

verpflichtet, die Beschränkungen einzuhal-

ten, die die Satzung oder der Aufsichtsrat 

für den Umfang seiner Geschäftsführungs-

befugnis festgesetzt haben oder die sich 

aus einem Beschluss der Hauptversamm-

lung gemäß § 119 Abs. 2 AktG ergeben. 

 (1) Der Vorstand leitet die Gesellschaft und 

führt deren Geschäfte nach Maßgabe der 

Gesetze, der Satzung und der 

Geschäftsordnung, Er ist gegenüber der 

Gesellschaft verpflichtet, die 

Beschränkungen einzuhalten, die die 

Satzung oder der Aufsichtsrat für den 

Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis 

festgesetzt haben oder die sich aus einem 

Beschluss der Hauptversammlung gemäß § 

119 Abs. 2 AktG ergeben. 

(2) Folgende Geschäfte darf der Vorstand nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorneh-

men: 

 (2) Folgende Geschäfte darf der Vorstand nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

vornehmen: 

- Geschäfte und Maßnahmen, die die 

Unternehmensstruktur oder die 

Grundsätze der Unternehmensstrate-

gie betreffen oder die zu einer we-

 - Geschäfte und Maßnahmen, die die 

Unternehmensstruktur oder die 

Grundsätze der Unternehmensstrate-

gie betreffen oder die zu einer we-
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sentlichen Änderung der Unterneh-

mensentwicklung führen, insbeson-

dere die Aufnahme neuer Geschäfts-

zweige und die Einstellung oder we-

sentliche Einschränkung bisheriger 

Geschäftszweige 

sentlichen Änderung der Unterneh-

mensentwicklung führen, insbeson-

dere die Aufnahme neuer Geschäfts-

zweige und die Einstellung oder we-

sentliche Einschränkung bisheriger 

Geschäftszweige 

- die Gründung, die Auflösung, der Er-

werb oder die Veräußerung von Un-

ternehmen sowie der Erwerb oder die 

Veränderung von Unternehmensbe-

teiligungen; 

 - die Gründung, die Auflösung, der Er-

werb oder die Veräußerung von Un-

ternehmen sowie der Erwerb oder die 

Veränderung von Unternehmensbe-

teiligungen; 

- der Abschluss oder die Beendigung 

von Unternehmensverträgen i. S. d. 

§§ 291, 292 AktG. 

 - der Abschluss oder die Beendigung 

von Unternehmensverträgen i. S. d. 

§§ 291, 292 AktG. 

  Folgende Geschäfte darf der Vorstand nur 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorneh-

men: 

(3) Der Aufsichtsrat kann in der Geschäftsord-

nung für den Vorstand oder durch Be-

schluss festlegen, dass weitere Maßnah-

men der Geschäftsführung der Zustimmung 

des Aufsichtsrats bedürfen. Dieser Zustim-

mungsvorbehalt soll insbesondere Ge-

schäfte der Gesellschaft oder von abhängi-

gen Unternehmen, die die Ertragsaussich-

ten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposi-

tion grundlegend verändern, erfassen. Gibt 

der Vorstand sich selbst eine Geschäftsord-

nung gemäß § 9 Abs. (2), darf der Aufsichts-

rat dieser nur zustimmen, wenn sie einen 

Satz 1 entsprechenden Katalog zustim-

mungspflichtiger Geschäfte enthält. Dar-

über hinaus kann der Aufsichtsrat beschlie-

ßen, dass weitere Geschäfte seiner Zustim-

mung bedürfen. 

 (3) Der Aufsichtsrat kann in der 

Geschäftsordnung für den Vorstand oder 

durch Beschluss festlegen, dass weitere 

Maßnahmen der Geschäftsführung der 

Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. 

Dieser Zustimmungsvorbehalt soll 

insbesondere Geschäfte der Gesellschaft 

oder von abhängigen Unternehmen, die die 

Ertragsaussichten der Gesellschaft oder 

ihre Risikoexposition grundlegend 

verändern, erfassen. Gibt der Vorstand sich 

selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 9 

Abs. (2), darf der Aufsichtsrat dieser nur 

zustimmen, wenn sie einen Satz 1 

entsprechenden Katalog 

zustimmungspflichtiger Geschäfte enthält. 

Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat 

beschließen, dass weitere Geschäfte seiner 

Zustimmung bedürfen. 
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§ 12 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

 

§ 12 

Zusammensetzung des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitglie-

dern, die von der Hauptversammlung be-

stellt werden. 

 (1) Der Aufsichtsrat besteht aus fünf 

Mitgliedern, die von der Hauptversammlung 

bestellt werden. 

(2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt 

für die Zeit bis zur Beendigung der Haupt-

versammlung, die über die Entlastung des 

Aufsichtsrats für das vierte Geschäftsjahr 

nach dem Beginn der Amtszeit beschließt, 

es sei denn im Bestellungsbeschluss wird 

eine kürzere Amtszeit festgelegt, längstens 

jedoch für sechs Jahre. Das Geschäftsjahr, 

in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mit-

gerechnet. Wiederbestellungen sind zuläs-

sig. Wenn ein Aufsichtsmitglied vor Ablauf 

seiner Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbe-

haltlich Abs. (3) die Wahl eines Nachfolgers 

für den Rest der Amtszeit des ausgeschie-

denen Aufsichtsratsmitglieds, sofern die 

Hauptversammlung keine längere Amtszeit, 

die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß 

Satz 1 hinausgehen darf, beschließt. 

 (2) Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt 

für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung 

des Aufsichtsrats für das vierte 

Geschäftsjahr nach dem Beginn der 

Amtszeit beschließt, es sei denn im 

Bestellungsbeschluss wird eine kürzere 

Amtszeit festgelegt, längstens jedoch für 

sechs Jahre. Das Geschäftsjahr, in dem die 

Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

Wiederbestellungen sind zulässig. Wenn 

ein Aufsichtsmitglied vor Ablauf seiner 

Amtszeit ausscheidet, erfolgt vorbehaltlich 

Abs. (3) die Wahl eines Nachfolgers für den 

Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieds, sofern die 

Hauptversammlung keine längere Amtszeit, 

die jedoch nicht über die Amtszeit gemäß 

Satz 1 hinausgehen darf, beschließt. 

(3) Bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt 

werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats 

wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor 

Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das 

Amt des in den Aufsichtsrat nachgerückten 

Ersatzmitglieds erlischt, wenn ein Nachfol-

ger für das ausgeschiedene Aufsichtsrats-

mitglied gewählt wird, spätestens jedoch mit 

Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieds. 

 (3) Bei der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds 

kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt 

werden, welches Mitglied des Aufsichtsrats 

wird, wenn das Aufsichtsratsmitglied vor 

Ablauf seiner Amtszeit ausscheidet. Das 

Amt des in den Aufsichtsrat nachgerückten 

Ersatzmitglieds erlischt, wenn ein 

Nachfolger für das ausgeschiedene 

Aufsichtsratsmitglied gewählt wird, 

spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit 

des ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sein Amt 

ohne wichtigen Grund durch eine an den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den 

Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung 

mit einer Frist von mindestens einem Monat 

 (4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes 

Ersatzmitglied kann sein Amt auch ohne 

wichtigen Grund unter Einhaltung einer Frist 

von einem Monat durch eine an den 

Vorstand und in Kopie an den Vorsitzenden 
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niederlegen. Mit Zustimmung des Vorsit-

zenden des Aufsichtsrats kann von der Ein-

haltung dieser Frist abgesehen werden. Aus 

wichtigem Grund kann die Niederlegung mit 

sofortiger Wirkung erfolgen. 

des Aufsichtsrats – oder, im Falle einer 

Amtsniederlegung durch den Vorsitzenden, 

in Kopie an seinen Stellvertreter – zu 

richtende Erklärung in Textform (§ 126b 

BGB) jederzeit niederlegen. Der 

Vorsitzende des Aufsichtsrates oder, im 

Falle der Niederlegung durch den 

Vorsitzenden des Aufsichtsrates, sein 

Stellvertreter kann die Frist abkürzen oder 

auf die Einhaltung der Frist verzichten. Aus 

wichtigem Grund kann die Niederlegung mit 

sofortiger Wirkung erfolgen. 

§ 13 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

 

§ 13 

Vorsitz im Aufsichtsrat 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte ei-

nen Vorsitzenden und einen stellvertreten-

den Vorsitzenden. 

 (1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte 

einen Vorsitzenden und einen 

stellvertretenden Vorsitzenden. 

(2) Die Wahl erfolgt in der ersten Sitzung des 

Aufsichtsrats, nachdem die von der Haupt-

versammlung zu wählenden Aufsichtsrats-

mitglieder bestellt worden sind. 

 (2) Die Amtszeit des Vorsitzenden und des 

Stellvertreters entspricht, soweit bei der 

Wahl nicht eine kürzere Amtszeit bestimmt 

wird, ihrer Amtszeit als Mitglied des 

Aufsichtsrats. Die Wahl erfolgt im Anschluss 

an die Hauptversammlung, in der von der 

Hauptversammlung zu wählende 

Aufsichtsratsmitglieder gewählt worden 

sind, in einer (konstituierenden) Sitzung, zu 

der es einer besonderen Einladung nicht 

bedarf. Die Wahlen leitet das an 

Lebensjahren älteste anwesende Mitglied 

des Aufsichtsrats. Sie erfolgen mit einfacher 

Stimmenmehrheit. Wird bei einer Wahl im 

ersten Wahlgang eine einfache 

Stimmenmehrheit nicht erreicht, findet eine 

weitere Wahl unter den Personen statt, auf 

die die beiden höchsten Stimmenzahlen 

entfallen sind. Bei dieser weiteren Wahl 

entscheidet die höchste Stimmenzahl, bei 

Stimmengleichheit das von dem an 

Lebensjahren ältesten anwesenden 

Aufsichtsratsmitglied zu ziehende Los. 
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(3) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus sei-

nem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt die 

Fortdauer des Amtes des stellvertretenden 

Vorsitzenden nicht. Das gleiche gilt umge-

kehrt. Scheidet der Vorsitzende oder der 

stellvertretende Vorsitzende vor Ablauf der 

Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der 

Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für 

die restliche Amtszeit des Ausgeschiede-

nen vorzunehmen. 

 (3) Das Ausscheiden des Vorsitzenden aus 

seinem Amt vor Ablauf der Amtszeit berührt 

die Fortdauer des Amtes des 

stellvertretenden Vorsitzenden nicht. Das 

gleiche gilt umgekehrt. Scheidet der 

Vorsitzende oder der stellvertretende 

Vorsitzende vor Ablauf der Amtszeit aus 

seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat 

unverzüglich eine Neuwahl für die restliche 

Amtszeit des Ausgeschiedenen 

vorzunehmen. 

§ 14 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

 

§ 14 

Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 

Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetz-

lichen Vorschriften und dieser Satzung eine Ge-

schäftsordnung geben. 

 Der Aufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetz-

lichen Vorschriften und dieser Satzung eine Ge-

schäftsordnung geben. 

§ 15 

Einberufung des Aufsichtsrats 

 

§ 15 

Einberufung des Aufsichtsrats 

(1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal 

im Kalendervierteljahr und müssen zweimal 

im Kalenderhalbjahr stattfinden. 

 (1) Sitzungen des Aufsichtsrats sollen einmal 

im Kalendervierteljahr und müssen zweimal 

im Kalenderhalbjahr stattfinden. 

(2) Die Einberufung der Sitzungen des Auf-

sichtsrats erfolgt durch den Vorsitzenden 

oder im Falle seiner Verhinderung durch 

seinen Stellvertreter. Die Einberufung kann 

schriftlich oder in Textform bzw. mündlich 

erfolgen. Sie kann auch per Telefax oder 

per E-Mail bzw. anderen Mitteln der elektro-

nischen Kommunikation übermittelt werden. 

Die Einberufung hat mit einer Frist von vier-

zehn Tagen zu erfolgen. Bei der Berech-

nung der Frist werden der Tag der Absen-

dung der Einberufung und der Tag der Sit-

zung nicht mitgerechnet. In dringenden Fäl-

len kann der Vorsitzende die Frist abkürzen. 

Der Vorsitzende kann eine einberufene Sit-

zung aufheben oder verlegen. 

 (2) Die Einberufung der Sitzungen des 

Aufsichtsrats erfolgt durch den 

Vorsitzenden oder im Falle seiner 

Verhinderung durch seinen Stellvertreter. 

Die Einberufung kann schriftlich oder in 

Textform bzw. mündlich erfolgen. Sie kann 

auch per Telefax oder per E-Mail bzw. 

anderen Mitteln der elektronischen 

Kommunikation übermittelt werden. Die 

Einberufung hat mit einer Frist von vierzehn 

Tagen zu erfolgen. Bei der Berechnung der 

Frist werden der Tag der Absendung der 

Einberufung und der Tag der Sitzung nicht 

mitgerechnet. In dringenden Fällen kann 

der Vorsitzende die Frist abkürzen. Der 

Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung 

aufheben oder verlegen. 
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(3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände 

der Tagesordnung mitzuteilen. Beschluss-

anträge sind so rechtzeitig und in einer 

Form zu übersenden, dass eine schriftliche 

Stimmabgabe möglich ist. 

 (3) Mit der Einberufung sind die Gegenstände 

der Tagesordnung mitzuteilen. 

Beschlussanträge sind so rechtzeitig und in 

einer Form zu übersenden, dass eine 

schriftliche Stimmabgabe möglich ist. 

(4) Nach Ablauf der Einberufungsfrist vorge-

nommene Ergänzungen oder Änderungen 

der Tagesordnung sind zulässig, wenn kein 

Mitglied des Aufsichtsrats widerspricht. Der 

Widerspruch hat unverzüglich zu erfolgen. 

 [entfällt – gestrichen wegen Widerspruch zu 

§ 16 Abs. 1 letzter Satz der Satzung] 

§ 16 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

 

§ 16 

Beschlussfassung des Aufsichtsrats 

(1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der 

Regel in Sitzungen gefasst, Sitzungen kön-

nen auch in Form einer Telefon- oder Vide-

okonferenz abgehalten werden und ein-

zelne Aufsichtsratsmitglieder können an Sit-

zungen per Telefon- oder Videoübertragung 

teilnehmen. Der Vorsitzende bestimmt die 

Reihenfolge, in der Tagesordnungspunkte 

verhandelt werden, sowie die Art der Ab-

stimmung. Zu den Gegenständen der Ta-

gesordnung, die nicht mit der Einberufung 

mitgeteilt worden sind, können Beschlüsse 

nur dann gefasst werden, wenn kein Mit-

glied widerspricht oder besondere Eilbe-

dürftigkeit gegeben ist. Abwesenden Mit-

gliedern ist Fall der Ergänzung oder Ände-

rung der Tagesordnung Gelegenheit zu ge-

ben, der Beschlussfassung innerhalb einer 

vom Vorsitzenden bestimmten, angemes-

senen Frist nachträglich zu widersprechen; 

der Beschluss wird erst wirksam, wenn kein 

abwesendes Mitglied innerhalb der Frist wi-

dersprochen hat. 

 (1) Beschlüsse des Aufsichtsrats werden in der 

Regel in Sitzungen gefasst, Sitzungen 

können auch in Form einer Telefon- oder 

Videokonferenz abgehalten werden und 

einzelne Aufsichtsratsmitglieder können an 

Sitzungen per Telefon- oder 

Videoübertragung teilnehmen. Der 

Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge, in 

der Tagesordnungspunkte verhandelt 

werden, sowie die Art der Abstimmung. Zu 

den Gegenständen der Tagesordnung, die 

nicht mit der Einberufung mitgeteilt worden 

sind, können Beschlüsse nur dann gefasst 

werden, wenn kein Mitglied widerspricht 

oder besondere Eilbedürftigkeit gegeben 

ist. Abwesenden Mitgliedern ist Fall der 

Ergänzung oder Änderung der 

Tagesordnung Gelegenheit zu geben, der 

Beschlussfassung innerhalb einer vom 

Vorsitzenden bestimmten, angemessenen 

Frist nachträglich zu widersprechen; der 

Beschluss wird erst wirksam, wenn kein 

abwesendes Mitglied innerhalb der Frist 

widersprochen hat. 

(2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Mitglieder an der Be-

schlussfassung teilnehmen. 

 (2) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn 

mindestens drei Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. 
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Ein Mitglied nimmt auch dann an der Be-

schlussfassung teil, wenn es sich in der Ab-

stimmung der Stimme enthält. Abwesende 

Aufsichtsratsmitglieder können an der Be-

schlussfassung des Aufsichtsrats dadurch 

teilnehmen, dass sie durch andere Auf-

sichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabga-

ben überreichen lassen. 

 Ein Mitglied nimmt auch dann an der Be-

schlussfassung teil, wenn es sich in der Ab-

stimmung der Stimme enthält. Abwesende 

Aufsichtsratsmitglieder können an der Be-

schlussfassung des Aufsichtsrats dadurch 

teilnehmen, dass sie durch andere Auf-

sichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabga-

ben überreichen lassen. 

(3) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, 

fernschriftliche, fernkopierte, fernmündliche 

oder telegraphische Beschlussfassungen 

oder Beschlussfassungen per E-Mail zuläs-

sig, wenn dies vom Vorsitzenden im Einzel-

fall bestimmt wird. Fernmündliche Stimmab-

gaben sind unverzüglich durch das abstim-

mende Aufsichtsratsmitglied schriftlich oder 

in Textform zu bestätigen, wobei die Über-

mittlung der Bestätigung auch per Telefax 

oder E-Mail bzw. anderen Mitteln der elekt-

ronischen Kommunikation erfolgen kann. 

Außerhalb von Sitzungen gefasste Be-

schlüsse werden vom Vorsitzenden schrift-

lich festgestellt und allen Mitgliedern zuge-

leitet. 

 (3) Außerhalb von Sitzungen sind schriftliche, 

fernschriftliche, fernkopierte oder 

telegraphische Beschlussfassungen oder 

textförmliche Beschlussfassungen wie z.B. 

per E-Mail oder Telefax zulässig, wenn dies 

vom Vorsitzenden im Einzelfall bestimmt 

wird. Außerhalb von Sitzungen gefasste 

Beschlüsse werden vom Vorsitzenden 

schriftlich festgestellt und eine Kopie der 

entsprechenden Beschlussniederschrift 

allen Mitgliedern zugeleitet. 

(4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der 

einfachen Mehrheit der abgegebenen Stim-

men. Stimmenthaltungen gelten als nicht 

abgegebene Stimmen. Bei Stimmengleich-

heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 

Ausschlag. Nimmt der Vorsitzende des Auf-

sichtsrats an der Abstimmung nicht teil, so 

gibt die Stimme seines Stellvertreters den 

Ausschlag. 

 (4) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der 

einfachen Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen, soweit nicht gesetzlich eine 

andere Mehrheit vorgeschrieben ist. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des 

Vorsitzenden den Ausschlag. Nimmt der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats an der 

Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme 

seines Stellvertreters den Ausschlag. 

§ 17 

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse 

des Aufsichtsrats 

 

§ 17 

Niederschrift über Sitzungen und Beschlüsse 

des Aufsichtsrats 

(1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Nie-

derschrift anzufertigen, die der Vorsitzende 

zu unterzeichnen hat. In der Niederschrift 

sind der Ort und Tag der Sitzung, die Teilneh-

mer, die Gegenstände der Tagesordnung, 

 (1) Über Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine 

Niederschrift anzufertigen, die der 

Vorsitzende zu unterzeichnen hat. In der 

Niederschrift sind der Ort und Tag der 

Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstände 
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der wesentliche Inhalt der Verhandlungen 

und die Beschlüsse des Aufsichtsrats anzu-

geben. Jedem Mitglied des Aufsichtsrats ist 

eine vom Vorsitzenden oder im Falle seiner 

Verhinderung von seinem Stellvertreter unter-

zeichnete Abschrift der Sitzungsniederschrift 

zuzuleiten. 

der Tagesordnung, der wesentliche Inhalt 

der Verhandlungen und die Beschlüsse des 

Aufsichtsrats anzugeben. Die 

Sitzungsniederschrift, die vom Vorsitzenden 

oder im Falle seiner Ver-hinderung von 

seinem Stellvertreter zu unterzeichnen ist, 

ist in Abschrift allen Mitgliedern zuzuleiten. 

(1) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die au-

ßerhalb von Sitzungen gefasst werden, gilt 

Abs. (1) entsprechend mit der Maßgabe, 

dass in der Niederschrift auch die Art des 

Zustandekommens der gefassten Be-

schlüsse anzugeben ist. 

 (2) Für Beschlüsse des Aufsichtsrats, die 

außerhalb von Sitzungen gefasst werden, 

gilt Abs. (1) entsprechend mit der Maßgabe, 

dass in der Niederschrift auch die Art des 

Zustandekommens der gefassten 

Beschlüsse anzugeben ist. 

(2) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur 

Durchführung der Beschlüsse des Auf-

sichtsrats und seiner Ausschüsse erforderli-

chen Erklärungen abzugeben und entge-

gen-zunehmen, sofern die Durchführung 

dem Aufsichtsrat obliegt. Im Falle der Ver-

hinderung des Vorsitzenden hat sein Stell-

vertreter diese Befugnisse. 

 (3) Der Vorsitzende ist ermächtigt, die zur 

Durchführung der Beschlüsse des 

Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse 

erforderlichen Erklärungen abzugeben und 

entgegen-zunehmen, sofern die 

Durchführung dem Aufsichtsrat obliegt. Im 

Falle der Verhinderung des Vorsitzenden 

hat sein Stellvertreter diese Befugnisse. 

§ 18 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

 

§ 18 

Aufgaben des Aufsichtsrats 

(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und 

Rechte, die ihm durch das Gesetz, die Sat-

zung oder in sonstiger Weise zugewiesen 

werden. Die Mitglieder des Aufsichtsrats 

sind nicht an Aufträge und Weisungen ge-

bunden. 

 (1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und 

Rechte, die ihm durch das Gesetz, die 

Satzung oder in sonstiger Weise 

zugewiesen werden. Die Mitglieder des 

Aufsichtsrats sind nicht an Aufträge und 

Weisungen gebunden. 

(2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine 

Geschäftsordnung geben, in der u.a. für be-

stimmte Arten von Geschäften der Gesell-

schaft oder abhängigen Unternehmen, ins-

besondere solche, die die Ertragsaussich-

ten der Gesellschaft oder ihre Risikoexposi-

tion grundlegend verändern, festlegt, dass 

sie seiner Zustimmung bedürfen. Gibt der 

Vorstand sich selbst eine Geschäftsord-

nung gemäß § 9 Abs. (2), darf der Aufsichts-

rat dieser nur zustimmen, wenn sie einen 

 (2) Der Aufsichtsrat kann dem Vorstand eine 

Geschäftsordnung geben, in der u.a. für 

bestimmte Arten von Geschäften der 

Gesellschaft oder abhängigen 

Unternehmen, insbesondere solche, die die 

Ertragsaussichten der Gesellschaft oder 

ihre Risikoexposition grundlegend 

verändern, festlegt, dass sie seiner 

Zustimmung bedürfen. Gibt der Vorstand 

sich selbst eine Geschäftsordnung gemäß § 

9 Abs. (2), darf der Aufsichtsrat dieser nur 
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Satz 1 entsprechenden Katalog zustim-

mungspflichtiger Geschäfte enthält. Dar-

über hinaus kann der Aufsichtsrat beschlie-

ßen, dass weitere Geschäfte seiner Zustim-

mung bedürfen. 

zustimmen, wenn sie einen Satz 1 

entsprechenden Katalog 

zustimmungspflichtiger Geschäfte enthält. 

Darüber hinaus kann der Aufsichtsrat 

beschließen, dass weitere Geschäfte seiner 

Zustimmung bedürfen. 

(3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Sat-

zungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen. 

 (3) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von 

Satzungsänderungen berechtigt, die nur die 

Fassung betreffen. 

§ 19 

Vertraulichkeit 

 

§ 19 

Vertraulichkeit 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch 

nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die 

ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 

bekannt werden, Stillschweigen zu bewah-

ren. Beabsichtigt ein Mitglied des Aufsichts-

rats Informationen an Dritte weiterzugeben, 

von denen nicht mit Sicherheit auszuschlie-

ßen ist, dass sie vertraulich sind oder Ge-

heimnisse der Gesellschaft betreffen, so ist 

es verpflichtet, den Vorsitzenden vorher zu 

unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stel-

lungnahme zu geben. 

 (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben auch 

nach dem Ausscheiden aus dem Amt über 

vertrauliche Angaben und Geheimnisse, die 

ihnen durch ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat 

bekannt werden, Stillschweigen zu 

bewahren. Beabsichtigt ein Mitglied des 

Aufsichtsrats Informationen an Dritte 

weiterzugeben, von denen nicht mit 

Sicherheit auszuschließen ist, dass sie 

vertraulich sind oder Geheimnisse der 

Gesellschaft betreffen, so ist es verpflichtet, 

den Vorsitzenden vorher zu unterrichten 

und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme zu 

geben. 

(2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder ha-

ben alle in ihrem Besitz befindlichen vertrau-

lichen Unterlagen der Gesellschaft an den 

Aufsichtsratsvorsitzenden zurückzugeben. 

 (2) Ausscheidende Aufsichtsratsmitglieder 

haben alle in ihrem Besitz befindlichen 

vertraulichen Unterlagen der Gesellschaft 

an den Aufsichtsratsvorsitzenden 

zurückzugeben. 

§ 20 

Vergütung des Aufsichtsrats 

 

§ 20 

Vergütung des Aufsichtsrats 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

jährlich eine feste Vergütung von EUR 

45.000,00. Der Vorsitzende des Aufsichts-

rats erhält das 2,0-fache und der Stellvertre-

ter des 1,5-fache der nach Satz 1 gewährten 

Vergütung. Außerdem erhält jedes Mitglied 

 (1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten 

jährlich eine feste Vergütung von EUR 

45.000,00. Der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats erhält das 2,0-fache und der 

Stellvertreter des 1,5-fache der nach Satz 1 

gewährten Vergütung. Außerdem erhält 
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des Prüfungsausschusses eine jährliche 

feste Vergütung von EUR 15.000,00, jedes 

Mitglied des Personalausschusses eine 

jährliche feste Vergütung von EUR 

10.000,00 und jedes Mitglied weiterer durch 

den Aufsichtsrat gebildeter Ausschüsse 

eine jährliche feste Vergütung von EUR 

10.000,00 je Ausschuss. Die Vorsitzenden 

der Ausschüsse erhalten jeweils das 2,0-fa-

che der vorgenannten Beträge. Wenn ein 

Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit zwei 

Ausschüssen angehört, wird lediglich die 

höchstdotierte Ausschussmitgliedschaft zu-

sätzlich zur festen jährlichen Vergütung 

nach Satz 1 vergütet. Wenn ein Aufsichts-

ratsmitglied zur gleichen Zeit mehr als zwei 

Ausschüssen angehört, wird lediglich die 

Mitgliedschaft in den zwei höchstdotierten 

Ausschüssen zusätzlich zur festen jährli-

chen Vergütung nach Satz 1 vergütet. 

jedes Mitglied des Prüfungsausschusses 

eine jährliche feste Vergütung von EUR 

15.000,00, jedes Mitglied des 

Personalausschusses eine jährliche feste 

Vergütung von EUR 10.000,00 und jedes 

Mitglied weiterer durch den Aufsichtsrat 

gebildeter Ausschüsse eine jährliche feste 

Vergütung von EUR 10.000,00 je 

Ausschuss. Die Vorsitzenden der 

Ausschüsse erhalten jeweils das 2,0-fache 

der vorgenannten Beträge. Wenn ein 

Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit zwei 

Ausschüssen angehört, wird lediglich die 

höchstdotierte Ausschussmitgliedschaft 

zusätzlich zur festen jährlichen Vergütung 

nach Satz 1 vergütet. Wenn ein 

Aufsichtsratsmitglied zur gleichen Zeit mehr 

als zwei Ausschüssen angehört, wird 

lediglich die Mitgliedschaft in den zwei 

höchstdotierten Ausschüssen zusätzlich zur 

festen jährlichen Vergütung nach Satz 1 

vergütet. 

(2) Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 

EUR 1.000,00 für die Teilnahme an Sitzun-

gen des Aufsichtsrats sowie Sitzungen ei-

nes Ausschusses, dessen Mitglied er ist, als 

Präsenzsitzung, Telefon- oder Videokonfe-

renz oder entsprechende Zuschaltung. 

Mehrere Sitzungen (unabhängig davon, ob 

es sich um Sitzungen des Aufsichtsrats oder 

um Sitzungen der Ausschüsse handelt), die 

am selben Tag stattfinden, werden nicht 

mehrfach vergütet. 

 (2) Darüber hinaus erhält jedes Mitglied des 

Aufsichtsrats ein Sitzungsgeld in Höhe von 

EUR 1.000,00 für die Teilnahme an 

Sitzungen des Aufsichtsrats sowie 

Sitzungen eines Ausschusses, dessen 

Mitglied er ist, als Präsenzsitzung, Telefon- 

oder Videokonferenz oder entsprechende 

Zuschaltung. Mehrere Sitzungen 

(unabhängig davon, ob es sich um 

Sitzungen des Aufsichtsrats oder um 

Sitzungen der Ausschüsse handelt), die am 

selben Tag stattfinden, werden nicht 

mehrfach vergütet. 

(3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine 

von der Gesellschaft zugunsten der Mitglie-

der des Vorstands und des Aufsichtsrats zu 

marktüblichen Bedingungen abgeschlosse-

nen Vermögensschadenshaftpflichtversi-

cherung einbezogen. 

 (3) Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in eine 

von der Gesellschaft zugunsten der 

Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats zu marktüblichen 

Bedingungen abgeschlossenen 

Vermögensschadenshaftpflichtversicherun

g einbezogen. 
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(4) Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 ist je-

weils quartalsweise nachträglich zahlbar. 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur wäh-

rend eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat oder einem Ausschuss ange-

hört haben, erhalten für jeden angefange-

nen Monat ihrer Tätigkeit eine zeitanteilige 

Vergütung. Jedem Mitglied des Aufsichts-

rats werden die ihm bei Wahrnehmung sei-

nes Amtes entstandenen Auslagen ersetzt. 

Darüber hinaus erhalten Mitglieder des Auf-

sichtsrats einen eventuell auf den Ausla-

genersatz bzw. die Aufsichtsratsvergütung 

entfallenden Umsatzsteuerbetrag erstattet, 

soweit sie berechtigt sind, der Gesellschaft 

die Umsatzsteuer gesondert in Rechnung 

zu stellen und dieses Recht auszuüben. 

 (4) Die Vergütung nach Absatz 1 und 2 ist 

jeweils quartalsweise nachträglich zahlbar. 

Mitglieder des Aufsichtsrats, die nur 

während eines Teils des Geschäftsjahres 

dem Aufsichtsrat oder einem Ausschuss 

angehört haben, erhalten für jeden 

angefangenen Monat ihrer Tätigkeit eine 

zeitanteilige Vergütung. Jedem Mitglied des 

Aufsichtsrats werden die ihm bei 

Wahrnehmung seines Amtes entstandenen 

Auslagen ersetzt. Darüber hinaus erhalten 

Mitglieder des Aufsichtsrats einen eventuell 

auf den Auslagenersatz bzw. die 

Aufsichtsratsvergütung entfallenden 

Umsatzsteuerbetrag erstattet, soweit sie 

berechtigt sind, der Gesellschaft die 

Umsatzsteuer gesondert in Rechnung zu 

stellen und dieses Recht auszuüben. 

§ 21 

Ort der Hauptversammlung 

 

§ 21 

Ort der Hauptversammlung 

Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet 

statt am Sitz der Gesellschaft, in München oder an 

einem anderen deutschen Börsenplatz. 

 Die Hauptversammlung der Gesellschaft findet 

statt am Sitz der Gesellschaft, in München oder an 

einem anderen deutschen Börsenplatz. 

§ 22 

Einberufung der Hauptversammlung 

 

§ 22 

Einberufung der Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vor-

stand oder in den gesetzlich vorgeschriebe-

nen Fällen durch den Aufsichtsrat einberu-

fen. 

 (1) Die Hauptversammlung wird durch den 

Vorstand oder in den gesetzlich 

vorgeschriebenen Fällen durch den 

Aufsichtsrat einberufen. 

(2) Die Hauptversammlung ist mindestens mit 

der gesetzlichen Mindestfrist gemäß § 123 

Abs. 1, Abs. 2 Satz 5 und Abs. 3 Satz 1 2. 

Halbsatz AktG einzuberufen, sofern sich 

aus dem Gesetz nichts anderes ergibt. 

 (2) Die Hauptversammlung ist mindestens mit 

der gesetzlichen Mindestfrist gemäß § 123 

Abs. 1, Abs. 2 Satz 5 und Abs. 3 Satz 1 2. 

Halbsatz AktG einzuberufen, sofern sich 

aus dem Gesetz nichts anderes ergibt. 

(3) Die ordentliche Hauptversammlung hat 

jährlich binnen sechs Monaten nach Ab-

schluss des Geschäftsjahres stattzufinden. 

 (3) Die ordentliche Hauptversammlung hat 

jährlich binnen sechs Monaten nach 
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Abschluss des Geschäftsjahres 

stattzufinden. 

(4) Der Vorstand ist für einen Zeitraum von zwei 

Jahren nach Eintragung der von der Haupt-

versammlung am 31. Mai 2023 beschlosse-

nen Ergänzung der Satzung um diesen Ab-

satz (4) in das Handelsregister der Gesell-

schaft ermächtigt, vorzusehen, dass die 

Versammlung ohne physische Präsenz der 

Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am 

Ort der Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Wird eine vir-

tuelle Hauptversammlung abgehalten, sind 

die hierfür vorgesehenen rechtlichen Vo-

raussetzungen einzuhalten 

 (4) Der Vorstand ist für einen Zeitraum von zwei 

Jahren nach Eintragung der von der 

Hauptversammlung am 31. Mai 2023 

beschlossenen Ergänzung der Satzung um 

diesen Absatz (4) in das Handelsregister 

der Gesellschaft ermächtigt, vorzusehen, 

dass die Versammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird 

(virtuelle Hauptversammlung). Wird eine 

virtuelle Hauptversammlung abgehalten, 

sind die hierfür vorgesehenen rechtlichen 

Voraussetzungen einzuhalten 

§ 23 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

 

§ 23 

Teilnahme an der Hauptversammlung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

die Aktionäre berechtigt, die im Aktienregis-

ter eingetragen und rechtzeitig angemeldet 

sind. Löschungen und Eintragungen im Ak-

tienregister finden am Tag der Hauptver-

sammlung und in den letzten sechs Tagen 

vor dem Tag der Hauptversammlung nicht 

statt. 

 (1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

die Aktionäre berechtigt, die im 

Aktienregister eingetragen und rechtzeitig 

angemeldet sind. Löschungen und 

Eintragungen im Aktienregister finden am 

Tag der Hauptversammlung und in den 

letzten sechs Tagen vor dem Tag der 

Hauptversammlung nicht statt. 

(2) Die Anmeldung muss mindestens in Text-

form (§ 126b BGB) erfolgen; die Anmeldung 

kann auch per Telefax oder per E-Mail über-

mittelt werden, wenn dies in der Einberu-

fung bestimmt wird. Die Anmeldung muss 

dem Vorstand am Sitz der Gesellschaft oder 

einer sonstigen in der Einberufung bekannt 

gemachten Stelle mindestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung zugehen; der 

Vorstand ist berechtigt, diese Frist in der 

Einberufung zu verkürzen. 

 (2) Die Anmeldung muss mindestens in 

Textform (§ 126b BGB) erfolgen; die 

Anmeldung kann auch per Telefax oder per 

E-Mail übermittelt werden, wenn dies in der 

Einberufung bestimmt wird. Die Anmeldung 

muss dem Vorstand am Sitz der 

Gesellschaft oder einer sonstigen in der 

Einberufung bekannt gemachten Stelle 

mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung zugehen; der Vorstand 

ist berechtigt, diese Frist in der Einberufung 

zu verkürzen. 
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(3) Die Einzelheiten über die Anmeldung und 

die Ausstellung der Eintrittskarten sind in 

der Einberufung bekannt zu machen. 

 (3) Die Einzelheiten über die Anmeldung und 

die Ausstellung der Eintrittskarten sind in 

der Einberufung bekannt zu machen. 

(4) Das Stimmrecht kann durch Bevollmäch-

tigte ausgeübt werden. Erteilung und Wider-

ruf der Vollmacht bedürfen ebenso wie der 

Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber 

der Gesellschaft der Textform (§ 126b 

BOB). Gegenüber der Gesellschaft kann 

der Nachweis der Bevollmächtigung auch 

per E-Mail erfolgen. § 135 AktG bleibt unbe-

rührt. 

 (4) Das Stimmrecht kann durch 

Bevollmächtigte ausgeübt werden. 

Erteilung und Widerruf der Vollmacht 

bedürfen ebenso wie der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft der Textform (§ 126b BOB). 

Gegenüber der Gesellschaft kann der 

Nachweis der Bevollmächtigung auch per 

E-Mail erfolgen. § 135 AktG bleibt 

unberührt. 

§ 24 

Leitung der Hauptversammlung 

 

§ 24 

Leitung der Hauptversammlung 

(1) Leiter der Hauptversammlung ist der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats oder eine andere 

von diesem bestimmte Person. Ist weder 

der Aufsichtsratsvorsitzende noch die von 

ihm als Versammlungsleiter bestimmte Per-

son anwesend oder zur Versammlungs-lei-

tung bereit, so wird der Versammlungsleiter 

durch den Aufsichtsrat gewählt. Erfolgt in 

Falle des Satz 2 keine Wahl des Versamm-

lungsleiters durch den Aufsichtsrat, wird 

dieser durch die Hauptversammlung unter 

Vorsitz des ältesten Aktionärs oder Aktio-

närsvertreters gewählt. 

 (1) Leiter der Hauptversammlung ist der 

Vorsitzende des Aufsichtsrats oder eine 

andere von diesem bestimmte Person. Ist 

weder der Aufsichtsratsvorsitzende noch 

die von ihm als Versammlungsleiter 

bestimmte Person anwesend oder zur 

Versammlungs-leitung bereit, so wird der 

Versammlungsleiter durch den Aufsichtsrat 

gewählt. Erfolgt in Falle des Satz 2 keine 

Wahl des Versammlungsleiters durch den 

Aufsichtsrat, wird dieser durch die 

Hauptversammlung unter Vorsitz des 

ältesten Aktionärs oder Aktionärsvertreters 

gewählt. 

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Ver-

sammlung und bestimmt die Reihenfolge 

der Verhandlungsgegenstände und der 

Wortbeiträge sowie Art, Form und Reihen-

folge der Abstimmungen. 

 (2) Der Versammlungsleiter leitet die 

Versammlung und bestimmt die 

Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 

und der Wortbeiträge sowie Art, Form und 

Reihenfolge der Abstimmungen. 

  (3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- 

und Rederecht der Aktionäre zeitlich 

angemessen beschränken. Er ist 

insbesondere ermächtigt, zu Beginn der 

Hauptversammlung oder während ihres 

Verlaufs einen zeitlich angemessenen 
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Rahmen für den gesamten 

Hauptversammlungsverlauf, für den 

einzelnen Tagesordnungspunkt oder für 

den einzelnen Frage- oder Redebeitrag 

festzusetzen. 

§ 25 

Elektronische Medien 

 

§ 25 

Elektronische Medien 

(1) Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung zu-

zulassen.  

 (1) Der Vorstand wird ermächtigt, die Bild- und 

Tonübertragung der Hauptversammlung 

zuzulassen.  

(2) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestim-

men, dass Aktionäre an der Hauptver-

sammlung auch ohne Anwesenheit an de-

ren Ort und ohne einen Bevollmächtigten 

teilnehmen und sämtliche oder einzelne ih-

rer Rechte ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben 

können. 

 (2) Der Vorstand wird ermächtigt, zu 

bestimmen, dass Aktionäre an der 

Hauptversammlung auch ohne 

Anwesenheit an deren Ort und ohne einen 

Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche 

oder einzelne ihrer Rechte ganz oder 

teilweise im Wege elektronischer 

Kommunikation ausüben können. 

(3) Der Vorstand wird ermächtigt, zu bestim-

men, dass Aktionäre ihre Stimmen auch 

ohne an der Versammlung teilzunehmen, 

schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation, d. h. per Briefwahl, abge-

ben dürfen. 

 (3) Der Vorstand wird ermächtigt, zu 

bestimmen, dass Aktionäre ihre Stimmen 

auch ohne an der Versammlung 

teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 

elektronischer Kommunikation, d. h. per 

Briefwahl, abgeben dürfen. 

(4) Wenn der Vorstand von einer oder mehre-

ren Ermächtigungen gemäß Abs. (1), (2) 

oder (3) Gebrauch macht, sind die aufgrund 

der Ermächtigung getroffenen Regelungen 

in der Einberufung anzugeben. 

 (4) Wenn der Vorstand von einer oder 

mehreren Ermächtigungen gemäß Abs. (1), 

(2) oder (3) Gebrauch macht, sind die 

aufgrund der Ermächtigung getroffenen 

Regelungen in der Einberufung anzugeben. 

(5) Unbeschadet vorstehender Absätze ist der 

Versammlungsleiter stets berechtigt, die 

Bild- und Tonübertragung der Hauptver-

sammlung zuzulassen. 

 (5) Unbeschadet vorstehender Absätze ist der 

Versammlungsleiter stets berechtigt, die 

Bild- und Tonübertragung der 

Hauptversammlung zuzulassen. 

(6) Die Mitglieder des Vorstands und des Auf-

sichtsrats sollen an der Hauptversammlung 

persönlich teilnehmen. Mitgliedern des Auf-

sichtsrats ist in Abstimmung mit dem Vorsit-

zenden des Aufsichtsrates die Teilnahme 

an der Hauptversammlung im Wege der 

 (6) Die Mitglieder des Vorstands und des 

Aufsichtsrats sollen an der 

Hauptversammlung persönlich teilnehmen. 

Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in 

Abstimmung mit dem Vorsitzenden des 

Aufsichtsrates die Teilnahme an der 
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Bild- und Tonübertragung in den Fällen ge-

stattet, in denen ihnen aufgrund rechtlicher 

Einschränkungen, aus gesundheitlichen 

Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im 

Ausland oder aufgrund einer unangemesse-

nen Anreisedauer die physische Präsenz 

am Ort der Hauptversammlung nicht oder 

nur mit erheblichem Aufwand möglich wäre 

oder wenn die Hauptversammlung als virtu-

elle Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten am Ort der Hauptversammlung 

abgehalten wird. 

Hauptversammlung im Wege der Bild- und 

Tonübertragung in den Fällen gestattet, in 

denen ihnen aufgrund rechtlicher 

Einschränkungen, aus gesundheitlichen 

Gründen, aufgrund ihres Aufenthalts im 

Ausland oder aufgrund einer 

unangemessenen Anreisedauer die 

physische Präsenz am Ort der 

Hauptversammlung nicht oder nur mit 

erheblichem Aufwand möglich wäre oder 

wenn die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische 

Präsenz der Aktionäre oder ihrer 

Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird. 

§ 26 

Stimmrecht in der Hauptversammlung 

 

§ 26 

Stimmrecht in der Hauptversammlung 

In der Hauptversammlung gewährt je Stückaktie 

eine Stimme. 

 In der Hauptversammlung gewährt je Stückaktie 

eine Stimme. 

§ 27 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

 

§ 27 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 

(1) Beschlüsse der Hauptversammlung werden 

mit einfacher Mehrheit der abgegebenen 

Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit 

erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des 

bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals gefasst, falls nicht das Ge-

setz oder die Satzung zwingend etwas an-

deres vorschreiben. Soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, 

bedarf es für Satzungsänderungen und Ka-

pitalmaßnahmen einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., 

sofern mindestens die Hälfte des Grundka-

pitals vertreten ist, der einfachen Mehrheit 

der abgegebenen Stimmen. Sofern das Ge-

setz für Beschlüsse der Hauptversammlung 

außer der Stimmenmehrheit eine Kapital-

mehrheit vorschreibt, genügt, soweit ge-

setzlich zulässig, die einfache Mehrheit des 

 (1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung 

werden mit einfacher Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen gefasst 

(Stimmenmehrheit), soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften oder die Satzung 

etwas anderes bestimmen. In den Fällen, in 

denen das Gesetz außerdem zur 

Beschlussfassung eine Mehrheit des 

vertretenen Grundkapitals vorschreibt, 

genügt – soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften oder die Satzung 

etwas anderes bestimmen – die einfache 

Mehrheit des vertretenen Grundkapitals 

(Kapitalmehrheit). Für 

Satzungsänderungen bedarf es, soweit 

nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 

oder die Satzung etwas anderes 

vorschreiben, einer Mehrheit von zwei 

Dritteln der abgegebenen Stimmen bzw., 
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bei der Beschlussfassung vertretenen 

Grundkapitals. 

sofern mindestens die Hälfte des 

Grundkapitals vertreten ist, der einfachen 

Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

(2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang 

keine Mehrheit im Sinne von Abs. (1) erzielt, 

so findet in einem zweiten Wahlgang eine 

Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen 

statt, denen im ersten Wahlgang die beiden 

größten Stimmzahlen zugefallen sind. 

Ergibt sich im zweiten Wahlgang Stimmen-

gleichheit zwischen beiden Bewerbern, so 

entscheidet das durch den Vorsitzenden zu 

ziehende Los. 

 (2) Wird bei einer Wahl im ersten Wahlgang 

keine Mehrheit im Sinne von Abs. (1) erzielt, 

so findet in einem zweiten Wahlgang eine 

Stichwahl zwischen den Vorgeschlagenen 

statt, denen im ersten Wahlgang die beiden 

größten Stimmzahlen zugefallen sind. 

Ergibt sich im zweiten Wahlgang 

Stimmengleichheit zwischen beiden 

Bewerbern, so entscheidet das durch den 

Vorsitzenden zu ziehende Los. 

§ 28 

Geschäftsjahr 

 

§ 28 

Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 29 

Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

 

§ 29 

Rechnungslegung und Gewinnverwendung 

Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzli-

chen Frist den Jahresabschluss, den Konzernab-

schluss und die Lageberichte für das vergangene 

Geschäftsjahr in der gesetzlich vorgeschriebenen 

Form aufzustellen und dem Abschlussprüfer vor-

zulegen. Außerdem hat er diese Unterlagen zu-

sammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptver-

sammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns 

machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

 Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzli-

chen Frist den Jahresabschluss, den Konzernab-

schluss und die Lageberichte für das vergangene 

Geschäftsjahr in der gesetzlich vorgeschriebenen 

Form aufzustellen und dem Abschlussprüfer vor-

zulegen. Außerdem hat er diese Unterlagen zu-

sammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptver-

sammlung für die Verwendung des Bilanzgewinns 

machen will, dem Aufsichtsrat vorzulegen. 

§ 30 

Übernahme von Festsetzungen aus der Sat-

zung des formwechselnden Rechtsträgers 

 

§ 30 

Übernahme von Festsetzungen aus der 

Satzung des formwechselnden Rechtsträgers 

(1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde 

Umwandlung der Karl Süss Verwaltungs 

GmbH mit Sitz in Garching entstanden. Die 

Karl Süss Verwaltungs GmbH hat die mit ih-

rer Gründung verbundenen Kosten bis zu 

einem Betrag von DM 3.000,00 getragen. 

 (1) Die Gesellschaft ist durch formwechselnde 

Umwandlung der Karl Süss Verwaltungs 

GmbH mit Sitz in Garching entstanden. Die 

Karl Süss Verwaltungs GmbH hat die mit 

ihrer Gründung verbundenen Kosten bis zu 

einem Betrag von DM 3.000,00 getragen. 
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(2) Der Aufwand für den Formwechsel in die 

Rechtsform der Aktiengesellschaft und für 

die Gründung wird bis zu einer Höhe von 

DM 150.000,00 von der Gesellschaft getra-

gen. 

 (2) Der Aufwand für den Formwechsel in die 

Rechtsform der Aktiengesellschaft und für 

die Gründung wird bis zu einer Höhe von 

DM 150.000,00 von der Gesellschaft 

getragen. 

§ 31 

Umwandlungsaufwand 

 

§ 31 

Umwandlungsaufwand 

Die Kosten der Umwandlung der Gesellschaft in 

die Rechtsform der SE (insbesondere Notar- und 

Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, 

Steuern, Prüfungs- und Beratungskosten) trägt die 

Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 

250.000,00. 

 Die Kosten der Umwandlung der Gesellschaft in 

die Rechtsform der SE (insbesondere Notar- und 

Gerichtsgebühren, Kosten der Veröffentlichung, 

Steuern, Prüfungs- und Beratungskosten) trägt die 

Gesellschaft bis zu einem Betrag von EUR 

250.000,00. 

-Ende der Satzung-  -Ende der Satzung- 

 


